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	1.
	Kennzeichnung der Leitbilder der Wettbewerbsordnung


	1.1
	Definition „Wettbewerb“


Die Definition des Wettbewerbsbegriffes ist auch in der Fachliteratur sehr umstritten. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit möchte ich mich jedoch an den Satz „Entscheidend ist nur, dass im jeweiligen Zusammenhang eindeutig gesagt wird, was unter Wettbewerb verstanden werden soll“
 orientieren. Die zwei nachstehenden Erklärungen kommen meinem Verständnis von Wettbewerb am nächsten: 

„Der Wettbewerb von Anbietern oder Nachfragern untereinander sowie die Beziehungen zwischen Anbietern und Nachfragern. Das Wesen der Konkurrenz besteht in dem Wechselspiel von Aktion und Reaktion (dynamische Marktprozesse); so ist jeder Anbieter bestrebt, mittels marktstrategischer Maßnahmen (Preise, Werbung, Produktverbesserungen, neue Produkte) die Nachfrage stärker an sich zu ziehen (vorstoßender Wettbewerb), und bewirkt dadurch entsprechende Gegenmaßnahmen der Konkurrenten (imitatorischer Wettbewerb). Dieser dauernde Zwang zur Leistungssteigerung kommt den Nachfragern in Form von größeren Auswahlmöglichkeiten, Preissenkungen, Qualitätsverbesserungen u. a. zugute. Konkurrenz setzt ein wettbewerbliches Streben und Wettbewerbsfreiheit zur Verwirklichung dieses Strebens voraus. Wettbewerbsbeschränkungen z. B. durch Abreden oder Vertrag und Marktmacht führen zur teilweisen oder völligen Ausschaltung der Konkurrenz; eine entsprechende Gesetzgebung muss daher die Erhaltung der Wettbewerbsfreiheit sichern (Antitrust-Gesetze der USA, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Bundesrepublik Deutschland).“

Zusammenfassend kann also gesagt werden:

Wettbewerb ist das Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit und Rivalität zwischen Marktteilnehmern.
  

	1.2
	Generelles über Leitbilder der Wettbewerbsordnung


Bei der Prüfung der Literatur zu diesem Thema war auffällig, wie unterschiedlich die Meinung der Wirtschaftswissenschaftler zu dieser Problematik ist. Es konnte festgestellt werden, dass sich die Vorstellung vom Funktionieren des Wettbewerbs im Laufe der Zeit verändert hat und sich somit manchen wirtschaftlichen Ereignissen oder gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst hat. So hat zum Beispiel die Wende
 in der Bundesrepublik Deutschland zu einer veränderten Wettbewerbssituation geführt, welche wiederum Auswirkungen auf die Sichtweise einzelner Theorien hat. Wenn man Theorien als Leitbilder betrachtet, so gibt es sehr viele Leitbilder. Die folgende Auflistung soll einen Überblick über die zeitliche Entwicklung von verschiedenen entscheidenden Theorien geben. Auf die einzelnen Theorien wird dann später noch genauer Bezug genommen:

	Jahrhundert:
	Person/en:
	Theorie:



	19. 


	Adam Smith (1723-1790)

John Stewart Mill (1806-1873)
	Freier Leistungswettbewerb im Liberalismus – „klassischer Liberalismus“



	20.
	Leon Walras (1834-1910) 

Alfred Marshall (1842-1924)
	Leitbild der vollständigen Konkurrenz



	20.
	August von Hayek (1899-1992)

Erich Hoppmann


	Leitbild der Wettbewerbsfreiheit (in den USA als Konzept der Chicago School bekannt)



	Jahrhundert:
	Person/en:
	Theorie:



	20.
	Erhard Kantzenbach
	Leitbild des funktionsfähigen Wettbewerbs (workable competition) / Leitbild der optimalen Wettbewerbsintensität


Der Begriff „Leitbild“ kann als „eine für die Gesamtheit aller wirtschaftspolitischer Handlungen geltendes Leitbild, das ein rationalen Zusammenhang zwischen Zielen, Grundsätzen und Methoden der Wirtschaftspolitik  darstellt“
 verstanden werden. Hierbei kann grundsätzlich zwischen theoretischen Ansätzen und praktischen Konzeptionen unterschieden werden
. Während die theoretischen Ansätze in der Regel von stark vereinfachten Ausgangsbedingungen ausgehen, ist in den Konzeptionen die historische Anschauung eingearbeitet. Wirtschaftspolitische Konzeptionen versuchen also konkrete Ansätze zu geben, wie die bereits gegebene wirtschaftspolitische Ordnung beeinflusst werden kann, welche Ordnungsprinzipien bzw. Ziele anzustreben und welche wirtschaftspolitischen Mittel möglich und wirksam sind.    

	1.3
	Diverse Leitbilder und Ihre wesentlichen Merkmale


Die nachstehenden Leitbilder sind von unterschiedlichen Wissenschaftlern und Institutionen entwickelt worden. 

1.3.1 Klassischer Liberalismus

Hier steht der freie Leistungswettbewerb im Vordergrund. Insbesondere die Beseitigung staatlicher Wettbewerbshemmnisse (z.B. Schutzzölle, Steuerprivilegien oder der Schutz von Berufsständen) wurde als sehr wichtig angesehen. Als zweiten Punkt, welcher aber eher eine untergeordnete Rolle spielte, sah man aber auch damals schon die Unternehmenskonzentration als eine Bedrohung des Wettbewerbs an.
    

1.3.2 Leitbild der vollständigen (vollkommenen) Konkurrenz

Die Preisbildung bei vollkommener Konkurrenz besaß lange Zeit Leitbildcharakter für den Koordinationsmechanismus in einer Marktwirtschaft. Man spricht von vollständiger Konkurrenz bzw. von einem vollkommenen Polypol, wenn ein Markt eine sehr große Zahl von Anbietern und Nachfragern aufweist. Die individuelle Größe der einzelnen Marktteilnehmer ist dementsprechend unbedeutend – der Anteil an der Gesamtkapazität verschwindend gering.

Das Vollkommene spiegelt sich dann in identischen Gütern (Homogenität) und vollkommener Markttransparenz wieder. Es gibt des Weiteren keine persönlichen oder räumlichen Präferenzen. Senkt oder erhöht also ein Händler nun die Preise, gewinnt oder verliert er Käufer, da immer der aktuelle Preis auf dem Markt bekannt ist und sich die Käufer dementsprechend verhalten. Der Preis wird von dem Anbieter also als eine nicht beeinflussbare Größe (als ein Datum) angesehen. Da der einzelne Anbieter selbst bei einer Preissenkung, aufgrund der großen zusätzlichen Nachfrage, die Nachfrage nicht befriedigen kann, hat er keinen Vorteil. Hinzu kommt auch noch der Grund, dass er sein Angebot zum Marktpreis verkaufen kann. Das Leitbild ist auch unter dem Begriff „Reine Ökonomie“ bekannt. Nur die Preisbildung der vollkommenen Konkurrenz garantiert auf allen Märkten unter statischen Bedingungen im Gleichgewichtszustand ein gesamtwirtschaftliches Produktionsoptimum. Diese eindeutige Aussage ist vor allem an die Voraussetzungen eines „gegebenen“ technischen Horizontes, einer „gegebenen“ Nachfrage und ein „gegebenes“ Faktorangebot gebunden. Sind diese Bedingungen erfüllt, so spricht man unter Berücksichtigung der wohlfahrtsökonomischen Zielbestimmung beim Erreichen des Gleichgewichtszustandes von einem „sozialen Optimum“.
 

	1.3.3
	Leitbild des funktionsfähigen Wettbewerbs (Workable         Competition)


Das Konzept der workable competition wurde mit der Absicht entworfen, eine theoretische Grundlage für eine realistische Wettbewerbspolitik zu schaffen. Hierbei sollte die Diskrepanz zwischen den wirklichkeitsfernen Prämissen des Modells der vollständigen Konkurrenz und der „unvollkommenen“ Realität behoben werden.
 Gleichzeitig werden aber nur Abweichungen von den Vollkommenheitsbedingungen als generelle Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs angesehen, jedoch keine Konstellation von Unvollkommenheitsprämissen dargestellt. Derartige unvollkommene Wettbewerbsbedingungen werden als nicht „workable“ oder „effective“ bezeichnet.
 Insgesamt geht es bei diesem Leitbild jedoch weniger um die Marktform, sondern mehr um die Erfüllung der erwünschten Funktionen des Wettbewerbs. Daraus ergibt sich die Vorstellung, dass die Marktstruktur insgesamt das Marktverhalten und das Marktergebnis beeinflusst. Unter der Voraussetzung, dass bei einem Angebots-Polypol noch echter Wettbewerb unter den Anbietern besteht, funktioniert dieses System – genau dieser Punkt wird aber bezweifelt, da es aufgrund des engen Marktes zu einer Gruppensolidarität kommen könnte.
  Die Schwäche des Leitbildes: „Ein Test der Theorie ist nur möglich, wenn tatsächlich alternative Situationen (Marktergebnisse unter verschiedenen Bedingungen) miteinander verglichen werden können. Alternative Situationen liegen in der Wirklichkeit aber meist nicht vor, und empirisch können tatsächliche und potentielle Fälle, d.h. Wirklichkeit und Spekulation, nicht getestet werden.“
  Kantzenbach hat das Konzept der optimalen Wettbewerbsintensität entwickelt. Die Grundidee ist, dass Wettbewerb dann gut funktioniert, wenn die parametrische Interdependenz zwischen den Wettbewerbern nicht sehr groß und nicht sehr klein ist, sondern ein Mittelmaß aufweist. Die parametrische Interdependenz sollte nicht so klein sein, dass auf wettbewerbliche Aktionen gar nicht reagiert wird, weil sie nicht bemerkt werden, sie sollte aber auch nicht so groß sein, dass aus Furcht vor schneller Reaktion der Konkurrenten wettbewerbliche Aktionen unterbleiben. Eine solche optimale – also mittlere – Wettbewerbsintensität wird vermutet bei weiten Oligopolen mit mäßiger Produktdifferenzierung. Dies ist zum Beispiel bei dem europäischen Automobilmarkt aber auch auf dem Markt der Fernsehanbieter oder Fahrradhersteller.

	1.3.4
	Leitbild der Wettbewerbsfreiheit (auch Leitbild der Chicago School)


In Deutschland wurde die Theorie von August Hayek und Erich Hoppmann unter dem Begriff der neuklassischen Wettbewerbsfreiheit vertreten (in der Literatur auch neoklassische Theorie). In den USA ist dieses Konzept auch als Konzept der Chicago School bekannt. Die unterschiedliche Ausprägung der einzelnen Begriffe ist, wie bei vielen anderen Leitbildern auch, zwar vorhanden – jedoch in diesem Zusammenhang aufgrund der Nuancen relativ unbedeutend.  

Die neoklassische Theorie  beurteilt den Wettbewerb anhand von realen Marktstrukturen und Marktverhaltensweisen. Die Ungewissheit und Unsicherheit des Wettbewerbsprozesses rückt hier in den Mittelpunkt der Untersuchungen. Hierbei wird auf die unterschiedlichen Ergebnisse aufgrund agierender und reagierender Marktteilnehmer abgezielt. Wettbewerb wird als ein Such- und Informationsprozess, das heißt Entdeckungsverfahren verstanden, bei dem Tatsachen bekannt werden, die ohne ihn unbekannt oder ungenützt geblieben wären. Die neoklassische Wettbewerbskonzeption rechnet mit zufriedenstellenden Marktergebnissen, wenn Wettbewerb möglich (frei) ist und tatsächlich stattfindet. Die Bewertung des Wettbewerbs im neoklassischen Konzept erfolgt nach einem objektiven und einem subjektiven Kriterium. Das objektive Kriterium ist die Beschaffenheit der Marktstruktur, das subjektive Kriterium ist das Marktverhalten.

	1.4
	Unterscheidung der Leitbilder nach wohlfahrtsökonomischem und systemtheoretischem Ansatz


Der wohlfahrtsökonomische Ansatz basiert auf der neoklassichen Wohlfahrtsökonomie. Bezüglich der zugrundeliegenden Zielfunktion bedeutet dies, dass ausschließlich ökonomische Zusammenhänge analysiert werden, womit das Ziel der Wohlstandssteigerung in das Zentrum der Erörterungen rückt. Demgegenüber wird das Freiheitsziel nicht diskutiert. Insoweit kann auch von einem reduktionstheoretischen Ansatz gesprochen werden, da die Analyse auf die rein ökonomische Perspektive reduziert ist.
 Der systemtheoretische Ansatz beruft sich auf die klassische Wettbewerbstheorie. Daraus folgt, dass die Freiheitsfunktion im Zentrum der wettbewerbspolitischen Analyse steht. Angesichts der Tatsache, dass eine Harmonie zwischen dem Freiheitsziel und den ökonomischen Wettbewerbsfunktionen angenommen wird, ist es diesem Ansatz zufolge nicht mehr erforderlich, nach der Erfüllung der ökonomischen Wettbewerbsfunktionen zu fragen. Sie werden bei freiem Wettbewerb erfüllt.
 Obwohl die Leitbilder nicht eindeutig einzuordnen sind kann trotzdem gesagt werden, dass das Modell von Kantzenbach Modell des funktionsfähigen Wettbewerbs (workable competiton) eher dem wohlfahrtsökonomischen Ansatz entspricht, das klassische Wettbewerbskonzept (Klassischer Liberalismus) oder Leitbild der Wettbewerbsfreiheit eher dem systemtheoretischem Ansatz. 

	2.
	Volkswirtschaftliche Funktionen des Wettbewerbs


	2.1
	Allgemeine Funktionen und deren Erläuterung


Wettbewerbsfreiheit hat als individuelles Freiheitsrecht auch einen individuellen Nutzen, aber vor allem soll der Wettbewerb gesamtwirtschaftlich vorteilhafte Ergebnisse erbringen. Hierzu sind nach Kantzenbach im wesentlichen fünf Funktionen des Wettbewerbs zu nennen:

1. Funktionelle Einkommensverteilung nach der Marktleistung

2. Zusammensetzung und Verteilung des laufenden Angebots an Waren und Dienstleistungen nach den Käuferpräferenzen gesteuert

3. Produktionsfaktoren in ihre produktivsten Einsatzmöglichkeiten

4. Flexible Anpassung der Produktion und der Produktionskapazität an die außerwirtschaftlichen Daten

5. Durchsetzung des technischen Fortschritts bei Produkten und Produktionsmethoden

Zu 1.: Hier kommt zum Ausdruck, dass wer mehr leistet auch mehr bekommt. Es ist also reizvoll für Unternehmen im Wettbewerb zu bestehen und einen möglichst großen Marktanteil-/Leistung zu erreichen um nach dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip zu bestehen. Allgemein wird bei der Einkommensverteilungsfunktion jedoch nicht nur an die Leistung (Leistungsprinzip), sondern auch an den Bedarf (Bedarfsprinzip) und die Gleichheit (Gleichheitsprinzip) der Marktteilnehmer gedacht. In der Marktwirtschaft ist das Leistungsprinzip jedoch das Wichtigste. Voraussetzungen für dieses Prinzip sind unter anderem Markttransparenz und Mobilität sowie der Druck durch andere Marktteilnehmer. Der Wettbewerb kann dafür sorgen, dass sich eine leistungsgerechte Primärverteilung der Einkommen ergibt. Bezüglich des Entstehens von Gewinneinkommen auf Gütermärkten bedeutet das, dass Übergewinne nur erzielen darf, wer besondere Leistungen erbringt, wer z.B. besonders knappe Güter produziert, neue Güter und Produktionsverfahren entwickelt oder besonders knappe Produktionsfaktoren einspart. Der, der lediglich normale Leistungen erbringt, sollte der Wettbewerb nur die übliche Normalverzinsung des eingesetzten Kapitals ermöglichen. Die, die auf Dauer keine Normalleistungen erbringen können, sollen durch den Wettbewerb zum Ausscheiden gezwungen werden.
   

Zu 2. und 3.: Hier spricht man auch von der Allokationsfunktion des Wettbewerbs. Der Wettbewerb soll die knappen Produktionsfaktoren der Volkswirtschaft in die von den Nachfragern gewünschte Verwendung lenken und dafür sorgen, dass die Produktionsfaktoren in den einzelnen Unternehmungen möglichst sparsam verwendet werden.
 Was also die gewünschte Verwendung angeht, ist es wichtig den Markt zu beobachten. Technische Neuerungen darf man zwar auch nicht vernachlässigen, ein vom Nachfrager aber absolut nicht gewünschtes Feature eines Produktes schadet der Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens, da die Produktionskosten dieses Features natürlich auch bezahlt werden wollen. Sofern die Minimalkostenkombination nicht realisiert wird, bedeutet dies  Verschwendung. Im Wettbewerb befindliche Unternehmen können sich aber aufgrund des Marktdrucks keine Verschwendung leisten. Somit wird aus dem Wettbewerbsdruck eine Optimierungsfunktion der Produktion.

Zu 4.: Im Zeitalter des globalen Wettbewerbs ist diese Wettbewerbsfunktion besonders wichtig geworden. Nachfrager suchen sich heute die für sie günstigste Möglichkeit heraus – jedoch nicht mehr wie früher auf dem nationalen Markt, sondern auf dem internationalen Markt. Der Vielfalt der Produkte, aber auch der Vergleichbarkeit oder der Verwirklichung des individuellen Wunsches wird somit Rechnung getragen. Die Unternehmen müssen sich schnellstmöglich international an den jeweils vorherrschenden Standard anpassen nicht den Anschluss zu verlieren. Hierbei spielt meines Erachtens auch das Internet und die Medienlandschaft auf der Welt eine große Rolle. Die Kommunikationswege werden immer schneller – der daraus resultierende Vorteil wird von manchen Unternehmen besonders gut ausgenutzt. Heute heißt es ja auch etwas ironisch: Die großen fressen nicht mehr die kleinen – die schnellen fressen die langsamen. Als Funktion des Wettbewerbs ist aber eine andere Sichtweise auch sehr wichtig – Unternehmen besitzen wirtschaftliche Macht, wenn sie einen Preis durchsetzen können, der deutlich über den Kosten liegt, also die Erzielung überdurchschnittlicher Gewinne möglich ist. Der Wettbewerb soll aber dafür sorgen, dass diese wirtschaftliche Machtposition nicht dauerhaft ist. Eine erfolgreiche Bekämpfung dauerhafter wirtschaftlicher Machtpositionen durch den Wettbewerb hat über den wirtschaftlichen Bereich hinaus einen bedeutsamen gesamtgesellschaftlichen Aspekt: Die Umsetzung wirtschaftlicher Macht in politische Macht wird erschwert.

Zu 5.: Wie in dem Punkt 4 schon beschrieben ist der Marktdruck international höher geworden – der Wettbewerb hat also zugenommen. Ein wesentliches Merkmal ist hierbei natürlich auch die technische Ausstattung eines Produktes. Heute kann sich kein größeres Unternehmen mehr leisten nicht früher oder später auch international tätig zu werden oder zumindest die dortigen neuen Trends zu analysieren und auch auf dem heimischen Markt umzusetzen. Die Wettbewerbsfähigkeit geht sonst mangels konkurrenzfähiger Produkte verloren – die produzierten Erzeugnisse werden nicht mehr nachgefragt, dass Unternehmen wird in diesem Fall vom Markt ausscheiden. Insbesondere in der Unterhaltungs- und Kommunikationsindustrie ist hier ein großer Wettbewerb festzustellen (Computer, Handys, neue Fernseher etc.). Dies bezieht sich jedoch nicht nur auf die Ausstattung von Produkten sondern natürlich auch auf die Produktionstechnik. Wenn mit veralteter Technik produziert wird sind die Kosten entsprechend höher. Obschon also das Produkt von seinen objektiven Merkmalen identisch ist, kann ein Unternehmen mit veralteter Technik nur zu einem höheren Preis vertreiben ohne sich wirtschaftlich, auf lange Sicht gesehen, zu ruinieren.

	2.2
	Statische und Dynamische Wettbewerbsfunktionen


Die ersten drei von Kantzenbach genannten Funktionen, also Leistungsorientierung der Einkommensverteilung, Optimierung der Produktionssteuerung und Optimierung der Angebotszusammensetzung  gelten als statisch, die letzten beiden (Förderung des technischen Fortschritts und der Anpassungsflexibilität) als dynamisch. Während die statischen Wettbewerbsfunktionen, wie sich mit Hilfe der Gleichgewichtstheorie ableiten lässt, ihre maximal Erfüllung in der Marktform des homogenen Polypols finden, sind zur Erfüllung der dynamischen Funktionen erhebliche Monopolgrade und Marktunvollkommenheiten erforderlich.
 Die statischen Wettbewerbsfunktionen werden also am ehesten im Leitbild der vollständigen Konkurrenz erfüllt. Die statischen Funktionen geben Antwort auf die Grundfragen was soll für wen wie produziert werden. Der Wettbewerb bekommt also durch diese Funktionen eine Koordinations- bzw. Steuerungsfunktion. Eine technisch effiziente Produktion, d.h. die knappen Produktionsfaktoren müssen den jeweils produktivsten Verwendungsmöglichkeiten zugeführt werden, wird vorausgesetzt. Bei den dynamischen Wettbewerbsfunktionen ist eine Anpassungsflexibilität des Systems an geänderte Rahmenbedingungen gegeben. Wenn sich also Daten des Wirtschaftsprozesses (z.B. den geänderten Präferenzen der Konsumenten, veränderte Knappheitsrelationen der Produktionsfaktoren etc.) ändern, passen sich die Funktionen, z.B. der technische Fortschritt entsprechend an. Insbesondere die Präferenzen der Konsumenten werden hier stark berücksichtigt. Weiterhin wird unterstellt, dass ein gewisser Wettbewerb erforderlich ist um den Innovationsprozess in Gang zu setzen. Dieser Wettbewerb ist schon deswegen so wichtig, weil bei dem Leitbild „Vollständige Konkurrenz“ aufgrund des unverzüglichen Wegkonkurrierens der Anbieter untereinander sonst gar kein Anreiz für innovatorische Tätigkeiten geboten wird.        

	2.3
	Allgemeine Übersicht zu Wettbewerbsfunktionen


Die gesellschaftlichen Grundwerte, wirtschaftspolitischen Ziele und Wettbewerbsfunktionen lassen sich gut in der nachstehenden Übersicht
 zusammenfassen:

	Gesellschaftliche Grundwerte:

 
	Freiheit
	
	Wohlstand
	Gerechtigkeit

	Wirtschaftspolitische Ziele:


	Wirtschaftliche Freiheit
	Wirtschafts-wachstum
	Optimale Allokation
	Verteilungs-gerechtigkeit

	Wettbewerbs-funktionen:
	Sicherung von Handlungs- und Wahlfreiheit


	Realisierung von technischem Fortschritt
	Anpassung von Angebots-struktur und Faktoreinsatz an Änderungen der Nachfrage
	Verhinderung des Entstehens und Abbau nicht leistungsgerechter Einkommen

	Ergebnis (
	Freiheitsfunktion
	Entdeckungs- bzw. Fortschrittsfunktion
	Anpassungs-bzw. Allokations-funktion
	Verteilungs-funktion


	3.
	Bedeutung des Patentschutzes zur Gewährleistung der dynamischen und statischen Funktionen des Wettbewerbs


	3.1
	Generelles über Patente


Die Idee des Patents - und des gewerblichen Rechtsschutzes überhaupt - als Schutz für geistiges Eigentum entstand im Zuge der Industrialisierung und der Entwicklung von Naturwissenschaften und Technik sowie der Einführung der Gewerbefreiheit im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert. Der Begriff des Patents für das wohl bekannteste gewerbliche Schutzrecht leitet sich vom lateinischen 'patens' her, was offener Brief, Urkunde, bedeutet. Die Grundidee bei der Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes war, einerseits einen Anreiz für technische Entwicklungen zu bieten und andererseits einen Schutz vor Missbräuchen der neu entstandenen Gewerbefreiheit zu schaffen. Ein Erfinder sollte dafür belohnt werden, dass er seine technische Erfindung der Öffentlichkeit vorstellte, damit diese Neuerung als tragfähiger Ausgangspunkt für die industrielle Entwicklung wirken konnte. Im Gegenzug für die Offenlegung seiner Erfindung sollte dem Erfinder ein Schutzrecht zugesprochen werden, das ihm für eine begrenzte Zeit die Möglichkeit gab, über seine Erfindung allein zu verfügen und anderen die Verwendung zu untersagen. Dies ist bis heute der Kerngedanke des Patentwesens und des gewerblichen Rechtsschutzes insgesamt. Zur Festlegung der Regeln und Normen für einen gewerblichen Rechtsschutz und als Ersatz für die bis dahin gebräuchlichen diffusen Privilegien und Monopole sind in den einzelnen Staaten spezielle Gesetze für die verschiedenen Arten von Schutzrechten geschaffen worden. Ausgehend von England breitete sich die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes gegen Ende des 18. Jahrhunderts über die USA, Frankreich und weitere Staaten aus. In Deutschland setzte sich diese Entwicklung erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts durch. Das erste einheitliche deutsche Patentgesetz wurde 1877 geschaffen. Seitdem ist das Patentgesetz mehrmals geändert worden, um die darin festgelegten Rechtsnormen der steten Fortentwicklung auf dem Gebiet der Technik immer wieder anzupassen. Das Patentgesetz in der heute gültigen Fassung ist seit 1981 in Kraft.

	3.2
	Zahlen und Fakten zu Patenten


Patente und Gebrauchsmuster stellen eine umfangreiche Dokumentation des technischen Wissens dar, die weltweit jährlich durch über 600.000 Neuanmeldungen ständig anwächst. Keine andere Informationsquelle deckt in dieser konzentrierten Form fast alle Gebiete der Technik und alle Länder der Erde ab.
Das in Patentschriften veröffentlichte Wissen wird nur zu etwa 5 bis 10 % in der sonstigen Literatur wiedergegeben, und dies erfolgt oft erst bis zu fünf Jahre nach Anmeldung des Patents. Dagegen sind 85 bis 90 % des weltweit veröffentlichten technischen Wissens in der Patentliteratur enthalten.
Das unausgeschöpfte große Innovationspotential von Patenten und Gebrauchsmustern ergibt sich auch daraus, dass über 90 % frei verwertbar sind, weil ihr registrierter Rechtsschutz inzwischen entfallen ist. Bei nur ca. 6 - 8 % der Patente bedarf es zu ihrer Verwertung einer Lizenzvereinbarung.

	3.3
	Zusammenfassung Patente und statische und dynamische Funktionen des Wettbewerbs


Es ist zu vermuten, dass ein populäreres "Erfinden" langfristig auch zu mehr Erfindungen und Patenten führen wird. Auch "weiche" Faktoren wie ein erfinderfreundlicheres Klima bestimmen die Bilanz des Innovationsprozesses. 

In einer Zeit schneller technologischer Entwicklungen benötigt ein Unternehmen für wichtige Entscheidungen bei der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte eine zuverlässige Informationsquelle, die über den neuesten Stand der Technik, internationale Märkte und Konkurrenzverhalten informiert.
Patentinformationen, die über technologische, rechtliche und kommerzielle Aspekte Aufschluss geben, sind heute ein unerlässliches Instrument bei der Unternehmensplanung - und sie schützen Ihre wertvollen Erfindungen und bewahren Sie vor Doppelentwicklungen.
In diesem Zusammenhang kann also festgestellt werden, dass dynamische Wettbewerbsfunktionen wie zum Beispiel Produktionsfaktoren in ihre produktivsten Einsatzmöglichkeiten einsetzen oder den technische Fortschritt vorantreiben aus einem starken Konkurrenzdruck entstehen – die Anbieter haben gar keine andere Wahl als sich dieser Mittel zu bedienen um Konkurrenzfähig zu bleiben. Insbesondere bei dem Punkt technischer Fortschritt kommt dann der Patentschutz hinzu – es ist doch sehr lohnend für ein Unternehmen einen jahrelangen Schutz auf die eigene Entwicklung zu haben – die Konkurrenten haben in der Zwischenzeit das Nachsehen und müssen sich ggf. sogar auf andere Kerntätigkeiten konzentrieren. Andererseits kann nach Ablauf des Patentschutzes das Wissen auch kleineren, nicht so finanzstarken Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Den kleinen Marktteilnehmern auf der Angebotsseite eröffnen sich also auch hier wieder Märkte zu denen sie sonst – aufgrund der geringen Kapitalausstattung – ggf. gar keinen Zutritt gehabt hätten. Auch Doppelentwicklungen können vermieden und die damit hohen Investitionen eingespart werden. Der Patentschutz hat also eine sehr wichtige Funktion – sowohl für die statischen, als auch die dynamischen Wettbewerbsfunktionen.

	4.
	Fazit der Hausarbeit


Insbesondere bei der Kennzeichnung der Leitbilder wurde festgestellt, das die Wirtschaftstheorie eine äußerst schwierige Aufgabe in der Bestimmung dieser Leitbilder gefunden hat. Ein Hauptproblem hierbei scheint zu sein, dass möglichst geeignete Mittel zur optimalen Verwirklichung bestimmter wirtschaftspolitischer Ziele gefunden werden müssen. Die heutzutage doch sehr unterschiedlichen Märkte machen es der jeweiligen Theorie nicht gerade leichter. Ich persönliche bevorzuge das Leitbild der Wettbewerbsfreiheit. Mir scheint, dieses System ist das flexibelste von allen. Besonders im globalen Wettbewerb ist Flexibilität von immenser Wichtigkeit, da sich die Märkte rasant schnell verändern. Der Patentschutz sollte trotzdem – möglichst international – erhalten bleiben. Hier ist die Weltwirtschaftspolitik gefragt auf einem globalen Markt ein passendes System zu finden. Die Probleme hierbei sind bereits auf dem recht kleinen Markt Europas zu sehen – Vereinheitlichung von unterschiedlichen Ländervorschriften machen hier schon genug Probleme. Aber was wäre eine Weltwirtschaftpolitik ohne eine herausfordernde Aufgabe?   
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